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RS OGH 1974/11/7 7Ob181/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.11.1974

Norm

AußStrG §114 Abs1

Rechtssatz

Für die eidesstättige Erklärung nach § 114 Abs 1 AußStrG ist jede beliebige Form zulässig, sofern sie nur eindeutig

erkennen läßt, daß die Richtigkeit des Vermögensbekenntnisses an Eidesstatt bekräftigt wird.
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